
Die Ruhegehalts- und Zusatzversorgungskasse des Saarlandes (RZVK)
– Körperschaft des öffentlichen Rechts –

sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt

mehrere Sachbearbeiter (m/w/d)
für das Sachgebiet Ruhegehaltskasse und den Geschäftsbereich Zusatzversorgungskasse. Nähere
Informationen zur RZVK erhalten Sie im Internet unter www.rzvk-saar.de. Auf unserer Homepage
finden Sie über den Link „Arbeitgeberin RZVK“ auch Hinweise zu den
Stellenangeboten und zur Bewerbung.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Herrn Stenger
(Tel.: 0681/40003-453, E-Mail: sg11@rzvk-saar.de)

gehalts- und
Zusatzvversorgungs-
kasse des Saarlandes

Bei der Kreisstadt Merzig ist die Stelle der/des

Ersten Hauptamtlichen Beigeordneten (m/w/d)
zum nächstmöglichen Zeitpunkt als Leiter/Leiterin des Bauressorts neu zu besetzen.
Schwerpunkt des Aufgabenfeldes ist die integrierte, soziale Stadtentwicklung des rd. 30.000
Einwohnerinnen und Einwohner zählenden Mittelzentrums im Dreiländereck Saarland-Frankreich-
Luxemburg im Herzen Europas. Ziel ist insbesondere die nachhaltige Entwicklung der 17 Stadtteile
unter Berücksichtigung der Herausforderungen des demographischen Wandels sowie des Klima-
und Umweltschutzes.
Gesucht wird eine führungserfahrene, engagierte, entscheidungsfreudige und teamorientierte
Persönlichkeit, die bereit ist, in vertrauensvoller Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister und dem
Stadtrat an der Gestaltung der vielfältigen Aufgaben der Stadt mitzuwirken. Die Wahl erfolgt durch
den Stadtrat der Kreisstadt Merzig. Die Amtszeit dauert 10 Jahre.
Bewerberinnen/Bewerber müssen die Voraussetzungen des § 54 Kommunalselbstverwaltungsge
setzes (KSVG) erfüllen. Die Amtsinhaberin/der Amtsinhaber ist Stellvertreterin/Stellvertreter des
Bürgermeisters gemäß § 63 KSVG. Die Aufgaben erfordern neben sozialer Kompetenz und
Organisationsgeschick auch strategisches und konzeptionelles Denken, damit die
kommunalpolitischen und Verwaltungsziele überzeugend realisiert werden können. Kenntnisse
kommunalpolitischer Arbeit, gute Kommunikationsfähigkeit und fundiertes Wissen über die
Gesamtstadt und ihre örtlichen Besonderheiten werden vorausgesetzt. Langjährige Erfahrungen
in verantwortlicher Tätigkeit in den Bereichen der Stadtentwicklung, des Bauwesens und der
Umwelt sind von Vorteil.
Die Besoldung richtet sich nach § 3 der Saarländischen Kommunalbesoldungsverordnung und
erfolgt nach der Besoldungsgruppe A 15. Daneben wird eine Aufwandsentschädigung nach der
Verordnung über die Gewährung von Aufwandsentschädigungen an hauptamtliche kommunale
Wahlbeamte und sonstige Behördenleiter gewährt.
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse,
Tätigkeitsnachweise) bis spätestens 18.12.2020 unter dem Kennwort „Bewerbung Erste/-r
Hauptamtliche/r Beigeordnete/r“ an die Kreisstadt Merzig, Personalmanagement, Brauerstraße 5,
66663 Merzig.
Der Bürgermeister
der Kreisstadt Merzig
Marcus Hoffeld

Die Stadt
mit mehr

Möglichkeiten

KREISSTADT
NEUNKIRCHEN
Die Stadt zum Leben

Weitere Informationen erhalten Sie auf
unserer Internetseite www.neunkirchen.de

Neunkirchen, 12.11.2020

Jörg Aumann

Oberbürgermeister der Kreisstadt Neunkirchen

Die Kreisstadt Neunkirchen, zweit-
größte Stadt des Saarlandes, stellt für
das Amt für Umwelt, Brandschutz
und Rettungswesen

eine Beamtin/
einen Beamten bzw.
eine tarifl. Beschäftigte/
einen tarifl. Beschäftigten
(m/w/d)
unbefristet in Vollzeit ein.

Der Kirchengemeindeverband Saarlouis links der Saar sucht für die
Stelle im Pfarrbüro in Saarlouis zum nächstmöglichen Zeitpunkt

einen/eine Pfarrsekretär/-in (m/w/d).

Der Beschäftigungsumfang beträgt 39 Stunden/Woche. Die
Vergütung erfolgt nach der Kirchlichen Arbeits- und
Vergütungsordnung. Wir erwarten eine kfm. Ausbildung oder eine
langjährige Tätigkeit im Bürobereich, Organisations- und
Teamfähigkeit und einen freundlichen, gewinnenden Umgang mit
anderen Menschen. Eine dem kirchlichen Dienst entsprechende
persönliche Eignung und die aktive Teilnahme am kirchlichen Leben
werden ebenfalls erwartet.

Ihre schriftliche Bewerbung richten
Sie bitte bis zum 27.11.2020 an:
Kath. Pfarramt Saarlouis links der Saar, z. H. Herrn Pfarrer
Dr. Frank Kleinjohann, Kavalleriestr. 11 in 66740 Saarlouis.

Die Gemeinde Saarwellingen (14.000 Einwohner)
sucht zum nächst möglichen Zeitpunkt

einen Feuerwehrsachbearbeiter (m/w/d)

Die Eingruppierung erfolgt vorbehaltlich einer noch durchzuführenden
Stellenbewertung nach der Entgeltgruppe 6 TVöD. Die vollständigen
Stellenausschreibungen finden Sie auf der Internetseite der Gemeinde
Saarwellingen (www.saarwellingen.de) unter der Rubrik „Aktuelle
Informationen“.

Bei der Landeshauptstadt Saarbrücken ist im Amt für Brand-
und Zivilschutz zum Einstellungstermin 01.04.2021 eine
Stelle als

Brandoberinspektoranwärterin/

Brandoberinspektoranwärter
zu besetzen.

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte

www.saarbruecken.de/stellenangebote

Unter dem gleichen Link finden Sie auch unsere Imagebroschüre „Arbeitgeberin
Stadt“. Erfahren Sie mehr über das Leben in Saarbrücken, die Stadt als
Ausbildungsbetrieb und als kundenorientierte und familienfreundliche
Arbeitgeberin.

Der Oberbürgermeister
der Landeshauptstadt Saarbrücken
Uwe Conradt

Werden

Sie Teil

unseres

Teams!

Bewerben

Sie sich!

Die Landeshauptstadt Saarbrücken sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt
für das Amt für Brand- und Zivilschutz eine/einen

Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter

im Sachgebiet Verwaltung
in der Entgeltgruppe 8 TVöD und

für die Stadtbibliothek eine/einen

Fachangestellte/Fachangestellten

für Medien- und Informationsdienste –

Fachrichtung Bibliothek
in der Entgeltgruppe 7 TVöD.

Informationen über die Aufgabengebiete und ihre Anforderungsprofile sowie die
Bewerbungsfristen gibt es unter

www.saarbruecken.de/stellenangebote

Erfahren Sie mehr über das Leben in Saarbrücken, die Stadt als Ausbildungsbetrieb
und als kundenorientierte und familienfreundliche Arbeitgeberin.

Wir wertschätzen Vielfalt und freuen uns auf Ihre Bewerbung, unabhängig davon
welchem Geschlecht Sie angehören

Der Oberbürgermeister
der Landeshauptstadt Saarbrücken
Uwe Conradt

Werden

Sie Teil

unseres

Teams!

Bewerben

Sie sich!

,,JETZT GIBT’S ARBEIT“
Jeden Samstag an dieser Stelle.

SA/SO, 14./15. NOVEMBER 2020
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Zwischen Klischee und Wirklichkeit 
VON SABINE MEUTER

MÜNCHEN/BERLIN (dpa) Viele haben 
falsche Vorstellungen vom Beruf des 
Immobilienmaklers und glauben 
dieser würde ohne Mühe viel Geld 
verdienen. Gespräche mit Verkaufs-
willigen führen, ein paar Fotos on-
line stellen, bei Besichtigungen nett 
mit den Interessenten plaudern und 
nach Vertragsabschluss die Provisi-
on kassieren. „Zwischen den Bildern 
in den Köpfen der Leute und der 
Wirklichkeit klaffen Welten“, findet 
Sven Keussen von Rohrer Immobili-
en in München. Viel zum Teil mühe-
volle Kleinarbeit bestimme den All-
tag, sagt er.

Immobilienmakler besichtigen 
angebotene Objekte oder Grund-
stücke, kalkulieren auf Basis von 
Vergleichsobjekten Preise und lesen 
Marktanalysen. Dann arbeiten sie 
sich in Unterlagen ein, sichten etwa 
Grundrisse und Lagepläne, prüfen, 
welche Sanierungen es gab und stel-
len die Energiewerte eines Objektes 
zusammen. Dafür kontaktieren sie 
zum Beispiel das Bauordnungsamt. 
Sie entwerfen zunächst ein Exposé, 
dann eine Marketing-Strategie.

Immobilienmakler haben in aller 
Regel eine Kundenkartei, die es zu 
pflegen gilt. Es gebe eine ganze Rei-
he von Verkaufswilligen, die es ab-
lehnen, an ihrem Haus das Schild 
„zu verkaufen“ stehen zu haben, 
sagt Dirk Wohltorf, Vizepräsident 
des Immobilienverbands Deutsch-
land IVD. „Sie setzen auf Diskretion 
und wollen, dass ein Makler ihnen 
einen passenden Kaufinteressenten 
präsentiert.“

Immobilienmakler ist keine ge-

setzlich geschützte Berufsbezeich-
nung. Jeder kann sich so nennen, 
und jeder kann es werden. „Im Ide-
alfall haben diejenigen, die Mak-
ler werden wollen, Ahnung von der 
Branche und eine Ausbildung zum 
Immobilienkaufmann (siehe Info) 
absolviert“, findet Wohltorf. Eben-
so kann ein immobilienwirtschaft-
liches Studium gute Grundlage für 
die Tätigkeit sein. Daneben gibt es 
viele verschiedene Ausbildungs-
träger, die Kurse oder Seminare für 

Quereinsteiger zu unterschiedli-
chen Preisen anbieten.

Generell brauchen Makler eine 
Erlaubnis nach Paragraf 34c der 
Gewerbeordnung, um tätig wer-
den zu dürfen. Anlaufstelle ist da-
für meist das Gewerbe-, das Ord-
nungsamt in der Stadtverwaltung. 
Anwärter müssen Zuverlässigkeit 
und geordnete Vermögensverhält-
nisse nachweisen. Dafür legen sie 
unter anderem ein polizeiliches 
Führungszeugnis und eine Aus-

kunft vom Amtsgericht vor, aus der 
hervorgeht, dass sie in den zurück-
liegenden Jahren rechtlich nicht be-
langt wurden.

Die behördliche Erlaubnis ist das 
eine. „Ohne ein breites Fach- und 
Praxiswissen sind Immobilienmak-
ler auf kurz oder lang zum Schei-
tern verurteilt“, sagt Keussen. Nicht 
nur, dass ein Profi den Markt vor Ort 
und dessen Preise im Detail kennt. 
Er muss auch im Miet-, Vertrags-, 
Grundbuch-, Notar- und Baurecht 

fit sein und über Gesetzesänderun-
gen und aktuelle Urteile Bescheid 
wissen. Ferner sollte er in der Lage 
sein, Kunden in Finanzierungs- und 
Steuerfragen zu beraten.

„Ein Makler kassiert nur eine Pro-
vision, wenn ein Miet- oder Kauf-
vertrag zustande kommt“, erklärt 
Keussen. Es kann auch passieren, 
dass man viel Arbeit in die Vermitt-
lung eines Objektes steckt und am 
Ende veräußert der Besitzer es an 
einen Bekannten.

Der Beruf des Immobilienmakler ist beliebt. Leicht verdient ist das Geld in dieser Branche allerdings nicht.

Die Münchener Immobilienmakler Sven Keussen und Andrea Rohrer-Keussen betrachten den Grundriss und Fotos einer 
Immobilie, die sie für einen Kunden verkaufen sollen.  FOTO: TOBIAS HASE/DPA

Immobilienkaufleute arbeiten 
in allen Bereichen der Immobili-
enwirtschaft. Sie erwerben, ver-
kaufen, vermitteln, vermieten und 
verwalten Gebäude und Grund-
stücke. Die Ausbildung zum Im-
mobilienkaufmann dauert drei 
Jahre. 

Die Ausbildungsvergütung be-
trägt nach Angaben der Bundes-
agentur für Arbeit zwischen 950 
Euro und 1170 Euro brutto monat-
lich, je nach Ausbildungsjahr. Das 
spätere Einstiegsgehalt wird mit 
2580 Euro bis 3280 Euro brutto 
pro Monat beziffert. Immobilien-
makler verdienen mit 3305 Euro 
bis 3730 Euro etwas mehr.  (hei)

Weitere Infos im Internet:
www.bfw-bund.de
https://ivd.net
https://web.gdw.de

Ausbildung für 
Immobilienkaufleute

INFO

Kein genereller 
Anspruch auf 
Weihnachtsgeld 
KÖLN (dpa) Der Anspruch auf Weih-
nachtsgeld ist nicht gesetzlich ge-
regelt. Er kann sich für Beschäftigte 
aber aus ihrem Arbeits- oder Tarifver-
trag oder einer Betriebsvereinbarung 
ergeben. Grundsätzlich sind Arbeit-
geber bei der Gestaltung des Weih-
nachtsgeld an den Grundsatz der 
Gleichbehandlung gebunden. „Eine 
Differenzierung aus sachlichen Grün-
den ist aber zulässig“, erklärt Nathalie 
Oberthür, Fachanwältin für Arbeits-
recht in Köln. Das bedeutet, dass in 
begründeten Fällen auch nur be-
stimmte Arbeitnehmer einer Firma 
Weihnachtsgeld bekommen kön-
nen. „Etwa wenn die Mitarbeiter aus 
einer Abteilung aufgrund ihrer Qua-
lifikationen besonders an das Unter-
nehmen gebunden werden sollen.“

Gehalt entscheidet
bei der Jobwahl 
KÖLN (dpa) Bei der Wahl eines neuen 
Jobs achten drei von vier Menschen 
vor allem auf das Gehalt, zeigt eine re-
präsentative Forsa-Umfrage. Für fast 
64 Prozent der Befragten spielte zu-
dem die Entfernung zwischen Wohn-
ort und Arbeitsplatz eine Rolle. Fle-
xible Arbeitszeiten (52 Prozent), ein 
ausgewogenes Verhältnis zwischen 
Leben und Arbeit (51 Prozent) und 
ein attraktives Aufgabengebiet (49 
Prozent) sind ihnen ebenfalls wichtig. 
Forsa befragt im Auftrag der Gotha-
er Versicherungen 1002 erwerbstäti-
ge oder arbeitssuchende Menschen 
zwischen 18 und 45 Jahren.


